
8. Sitzung der LAG Anhalt
Gut Tannepöls, 06.11.2018



Tagesordnung heute

TOP 1. Begrüßung 
TOP 2. Beschlussfähigkeit, Protokollkontrolle, 

Belehrung zum Interessenkonflikt
TOP 3. Aktuelle Informationen der KOG und des 

Managements 
TOP 4. Vorschlag der Koordinierungsgruppe zur 

Prioritätenliste 2019
a. Kurzvorstellung der Projekte 
b. Einzelabstimmung 
c. Bestätigung der Prioritätenliste
d. Weitere Beschlüsse

TOP 5. Sonstiges 



Interessenskonflikt … ???
Liegt vor, wenn … 

1. Sie Projektantragsteller sind, 

2. Sie einen Projektantragsteller beraten, gesetzlich vertreten oder sonst unterstützen, 

3. a.) Sie bei einem Antragsteller gegen Entgelt beschäftigt oder bei ihm im Vorstand oder 
einer anderen führenden Ebene tätig  sind,
b.) Sie für ein Unternehmen tätig sind und dieses Unternehmen zugleich geschäftliche 
Beziehungen zum Projektantragsteller hat – es sei denn, es bestehen keinerlei Berüh-
rungspunkte zu den Angelegenheiten des Projektes und Sie fühlen sich auch nicht 
betroffen;

4. Sie mit dem Antragsteller 

• verlobt, verheiratet, zusammen lebend sind, 

• in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind (Großeltern/Eltern/Kinder plus 
deren Partner) oder es sich um Ihre Pflegeeltern bzw. Pflegekinder handelt.

• Interessenkonflikt besteht auch,  wenn es sich beim Antragsteller um Ihre/n Bruder 
oder Schwester, Schwager oder Schwägerin (auch unverheiratet), Neffen oder 
Nichte, Onkel oder Tante handelt. 



Datenschutz

Als LAG-Mitglied oder Gast kommen Sie während des Projektaus-
wahlverfahrens in Berührung mit personenbezogenen und damit 
schutzwürdigen Daten. 

Bitte 

• behandeln Sie Gehörtes oder Gelesenes 
grundsätzlich sensibel und 

• geben Sie Informationen wie etwa zu 
den Antragstellern, dem Projektstatus 
oder Projektfinanzen nur dann weiter, 
wenn sie auch auf unserer Webseite 
veröffentlicht sind oder die Antrag-
steller einer Veröffentlichung persönlich zustimmen.

Danke. 



 Bearbeitung in der RL LEADER sehr schleppend 
 Ablehnungen im ESF und EFRE (aus unterschiedlichen Gründen)

TOP 3, Informationen des LEADER-
Managements: 

Projektstatus, Zusammenfassung

Regionaler FOR Förderungen 
außerhalb 
des FOR RELE LEADER ESF Kultur

-erbe
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 seit 2017

Bewilligte Projekte 3 5 6 1 3 0 0 14
Projekte mit VZM 0 0 4 0 0 0 0
Projekte in Bearbeitung 0 0 0 5 0 1 2 1
Zurückgezogene Projekte 0 0 3 0 1 0 0
Abgelehnte Projekte 0 0 1 0 1 0 (2) 1 (+1)
Summe 3 5 14 6 4 1 4 17



TOP 3, Informationen des LEADER-
Managements: Budgets 2019

Fonds Aufteilung 2017 2018 2019

ELER Rest-FOR

Neuzuweisung

Insgesamt

1.261.993

1.261.993

377.277

361.500

738.777

96.553

361.500

458.053

EFRE Rest-FOR

Neuzuweisung

Insgesamt

321.000

142.000

463.000

25.461

142.000

167.461

ESF Rest-FOR

Neuzuweisung

Insgesamt

19.010

38.000

57.010

63.658

100.000

163.658

 Mittelausstattung im ELER sinkt deutlich und wird weiter sinken.
 Dagegen Aufstockungen im ESF und im EFRE. Jedoch „EFRE Kulturerbe 

vorrangig für große Projekte“. 



Beschluss zum Projektranking

I. Die Prioritätenliste wird in der Reihenfolge der Bepunktung
erstellt. Ungeachtet des verfügbaren Budgets erhalten alle 
Vorhaben, die die Mindestpunktzahl erreicht haben, einen Platz auf 
der Liste. 

II. Bei gleicher Punktzahl erhalten Vorhaben von privaten Trägern den 
besseren Listenplatz.

III. Innerhalb der gleichen Gruppe erhält Grundversorgung 
(Handlungsfeld 5, lt. LES mit Priorität 1) den Vorzug vor Projekten 
mit touristischem Fokus (Handlungsfeld 3, lt. LES mit Priorität 3).

IV. Humanmedizinische Grundversorgung erhält im Vergleich mit dem 
Veterinärwesen den besseren Listenplatz. 

V. Innerhalb des gleichen Projektes werden Maßnahmen an der 
Außenhülle von Gebäuden vor den Innenausbau sortiert. 

TOP 5, Bestätigung der Prioritätenliste / 
Beschlüsse



Beschluss der Prioritätenliste mit ihren Bestandteilen ELER, EFRE, ESF

Beschluss zur Streichung von Vorhaben der Prioritätenliste

I. Vorlage der formellen Projektanträge beim Management bis zum 
31.01.2018 INKLUSIVE Nachweis Genehmigungsfähigkeit und 
Finanzierbarkeit. Bei fehlenden Nachweisen Streichung von der 
Prioritätenliste. 

II. Nichtvorlage der Anträge beim Management -> Streichung von der 
Prioritätenliste

III. Über Ausnahmen von dieser Regelung entscheidet der LAG-
Vorsitzende. 

IV. Die Koordinierungsgruppe wird ermächtigt, … dem 
Landesverwaltungsamt … die aktualisierte Prioritätenliste 
vorzulegen. Sie informiert die LAG zur Aktualisierung.

TOP 5, Bestätigung der Prioritätenliste / 
Beschlüsse



Nächste LAG-Zusammenkunft

Projektträger stellen sich vor und tauschen sich aus: 
 Überblick über LEADER-Projekte und daraus sich ergebende 

Angebote auf kulturellem, soziokulturellem etc. Gebiet 
einschließlich Versorgung 

 Veranstaltungsort … ? 

TOP 5, Sonstiges



LEADER-Management in Anhalt: 
TOP 7 – Sonstiges

 Ihre Fragen und Probleme: 
– ….
– ….
– ….


